
URTEIL DES GERICHTSHOFS 

vom 5. Dezember 2024

in der Rechtssache E-10/24 

EFTA-Überwachungsbehörde gegen Island 

(Pflichtverletzung eines EFTA-Staates – Mangelnde Umsetzung – Delegierte Verordnung (EU) 2021/923 der 
Kommission vom 25. März 2021 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Kriterien für die Definition der 
Managementverantwortung, der Kontrollaufgaben, der wesentlichen Geschäftsbereiche und einer erheblichen Auswirkung 

auf das Risikoprofil eines wesentlichen Geschäftsbereichs sowie zur Festlegung der Kriterien für die Ermittlung der 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeiten vergleichsweise ebenso wesentliche Auswirkungen auf 

das Risikoprofil des Instituts haben wie diejenigen der in Artikel 92 Absatz 3 der genannten Richtlinie aufgeführten 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterkategorien) 

(C/2025/1925)

In der Rechtssache E-10/24, EFTA-Überwachungsbehörde gegen Island – KLAGE auf Feststellung, dass Island es versäumt 
hat, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um den Rechtsakt, auf den in Anhang IX Nummer 14i des 
EWR-Abkommens Bezug genommen wird (Delegierte Verordnung (EU) 2021/923 der Kommission vom 25. März 2021
zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungss
tandards zur Festlegung der Kriterien für die Definition der Managementverantwortung, der Kontrollaufgaben, der 
wesentlichen Geschäftsbereiche und einer erheblichen Auswirkung auf das Risikoprofil eines wesentlichen Geschäfts
bereichs sowie zur Festlegung der Kriterien für die Ermittlung der Mitarbeiter oder Mitarbeiterkategorien, deren berufliche 
Tätigkeiten vergleichsweise ebenso wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Instituts haben wie diejenigen der in 
Artikel 92 Absatz 3 der genannten Richtlinie aufgeführten Mitarbeiter oder Mitarbeiterkategorien), in der durch Protokoll 1 
zum EWR-Abkommen angepassten Fassung in sein innerstaatliches Recht zu übernehmen, erließ der Gerichtshof, 
bestehend aus dem Präsidenten Páll Hreinsson sowie den Richtern Bernd Hammermann und Michael Reiertsen 
(Berichterstatter), am 5. Dezember 2024 ein Urteil mit folgendem Tenor:

Der Gerichtshof hat für Recht erkannt:

1. Island hat seine Pflichten aus Artikel 7 des EWR-Abkommens verletzt, indem Island es versäumt hat, den Rechtsakt, 
auf den in Anhang IX Nummer 14i des EWR-Abkommens Bezug genommen wird (Delegierte Verordnung 
(EU) 2021/923 der Kommission vom 25. März 2021 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Kriterien für die Definition der 
Managementverantwortung, der Kontrollaufgaben, der wesentlichen Geschäftsbereiche und einer erheblichen 
Auswirkung auf das Risikoprofil eines wesentlichen Geschäftsbereichs sowie zur Festlegung der Kriterien für die 
Ermittlung der Mitarbeiter oder Mitarbeiterkategorien, deren berufliche Tätigkeiten vergleichsweise ebenso 
wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Instituts haben wie diejenigen der in Artikel 92 Absatz 3 der 
genannten Richtlinie aufgeführten Mitarbeiter oder Mitarbeiterkategorien), in der durch Protokoll 1 zum 
EWR-Abkommen angepassten Fassung in sein innerstaatliches Recht zu übernehmen.

2. Die Kosten des Verfahrens werden Island auferlegt.
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